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Die zur Umrechnung nötigen Koeffizienten sind die
bekannten Werte über den Nährgehalt der Verpflegungs«
mittel, die meines Wissens auch in den Fourier« und
Offiziersschulen für Verpflegungstruppen bekannt gegeben
werden. In dieser Darstellung habe ich mich auf die An«
gaben von Dr. med. M. Bollag, Liestal, basiert.

Wie aus der Darstellung hervorgeht, haben alle 6

Kompagnien vom Gesichtspunkt der Nährwertabgabe,
durchschnittlich gut verpflegt, ausgenommen eine Kom«

pagnie, die mit den Kohlehydraten teilweise erheblich

unter der Konstanten geblieben ist. Interessanter wären
die Aufzeichnungen zweifellos ausgefallen, wenn die Ma«
növerwoche noch einbezogen worden wäre. Es bleibt
dies vielleicht einer späteren Gelegenheit vorbehalten.

Bei dieser Art Darstellung muss allerdings erwähnt
werden, dass daraus auf die Güte der Verpflegung nicht

eindeutig geschlossen werden kann. Die Zubereitung der

Verpflegungsmittel ist eine Angelegenheit für sich, die
selbstredend nicht durch Kurven dargestellt werden kann.

Eine Verpflegung mit theoretisch ungenügenden Nähr«
werten wird der Mannschaft, wenn sie sorgfältig und gut
zubereitet ist, eher schmedcen als eine überreichlich mit
Nährgehalten versehenen aber schlecht zubereiteten Ver«
pflegung.

Nachdem aber speziell in den letzten Jahren der

Ausbildung unserer Küchenchefs vermehrte Aufmerksam«
keit geschenkt worden ist, verfügen die Einheiten fast

durchgehend über gut geschultes Küchenpersonal, sodass

was die Speisen anbelangt, mit dem ziemlich konstanten

„gut" gerechnet werden kann. Wenn letzteres der Fall
ist, so gewinnt die graphische Darstellung an Genauig«
keit und bietet damit jederzeit ein neutrales Bestätigungs«
mittel über die Güte der verabreichten Verpflegung.

Hptm. Cavatton, Kom, Off. I. Br. 13

6. Schweizerischer Fouriertag 1932

6. und 7. Äugust in Rorschach.

Mitteilung No. 4 des Organisationskomitees.

Um den Sektionen die Vorarbeiten zu erleichtern,

geben wir Ihnen nachstehend Kenntnis von den wichtig«
sten Festlegungen aus der am 25. April stattgefundenen
Sitzung des Org.«Komitees.

Pistolenschiessen.

///r hb.?

Öc75 für die dem Schweiz. Fourier«
verbände angehörenden Sektionen wird bestimmt:

Aus doppelt so vielen Einzelresultate als die Sektionen

Delegierte zu stellen verpflichtet sind, dividiert durch die

entsprechende Anzahl derselben. — Eine Mehrbeteiligung
von Schützen ist gestattet und erwünscht.

Sektionen die weniger als 6 Schützen stellen, werden
nicht rangiert, dagegen können solche Schützen auf die

Auszeichnungen schiessen.

Für die Rangordnung der Gastsektionen <Unteroffi«

ziersvereine) werden 73 aller Einzelresultate in Anrech«

nung gebracht, dividiert durch die Anzahl der entsprechen«
den Schützen.

Mindestbeteiligung pro Sektion 6 Schützen.

Stellt eine Sektion weniger als 6 Mann, so wird
dieselbe nicht rangiert, dagegen können die Mitglieder
auf die Einzelauszeichnung schiessen.

Zuschläge für Resultate die mit dem Revolver ge«
schössen werden:

5 Punkte im Sektionsstich auf 10 Schüsse.

3 Punkte in der Scheibe (Kunst) auf 4

Schüsse.

Doppeltmitglieder: Schützen, die einer Sektion des

Fourierverbandes und gleichzeitig einer Sektion des Unter«
offiziersverbandes angehören, können für beide Sektionen
schiessen. In diesem Falle haben die Schützen 2 Schiess«

karten zu lösen und den Sektionsstich zw/'/«#/zu schiessen.

Rorschach, den 25. April 1932.

Für das Schiesskomitee 6. Schweiz. Fouriertag.
Der Präsident:

C. Karrer, Inf.«Fourier.

Teilnehmer«Karte.
Das unterfertigte Komitee hat in seiner Sitzung vom

25. April die Teilnehmerkarte für den 6. Schweiz. Fou«

riertag wie folgt festgelegt:

1 Talon Bodenseefahrt.
1 „ Zwischenverpflegung auf dem Dampfer,

(ohne Getränk).
1 „ Nachtessen.
1 „ Nacht«Quartier.
1 „ Frühstück.
1 „ Bankett.

Fouriertag«Abzeichen.
Trinkgeldablösung.

Preis der vorgenannten Teilnehmer«Karte TT. 2o. —

Diese sehr bescheidene Ansetzung verlangt, dass seitens

eines jeden einzelnen Sektionsteilnehmer die Karte ge«
löst werden wird, ansonst keinerlei Garantie für Quartier
übernommen werden kann.

Die Sektionen werden beauftragt bis zum /.
die endgültigen Bestellungen aufzugeben, gegen Voraus«
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bezahlung des Gesamtbetrages oder durdi Nachnahme^

einlösung.

Den Sektions Vorständen ist bereits auch schon

das Tagesprogramm zugestellt worden, das in der Juni=

Nummer bekannt gegeben wird. Wir hoffen Zuversicht^

lieh, dass die von uns frühzeitig getroffenen Bestimmungen

angetan sind, das Interesse seitens aller Mitglieder der

Verbandssektionen zu wecken und zu bestimmen, den

6. und 7. August für die vaterländische Tagung der Fou=
riere zu reservieren.

Wir haben uns speziell bemüht, die Teilnehmerkarte

zu einem sehr massig gehaltenen Preise zu verabfolgen
in der bestimmten Annahme, dass dementsprechend auch

auf eine zahlreiche Beteiligung gerechnet werden kann.

Wir versprechen uns von der bevorstehenden vaterlän=
dischen Tagung für unsere Armee nur dann einen vollen
Erfolg, wenn die angesetzten Dizsiplinen reichlich belegt
werden, wofür die Sektionsvorstände in der nächsten

Zeit besorgt sein mögen. In dieser angenehmen Erwartung,
entbieten wir unsere soldatischen Grüsse.

Rorschach, den 25. April 1932.

Für das Organisationskomitee 6. Schweiz. Fouriertag
Der Präsident: Der Aktuar:

S. Dennneberg, Inf.=Fourier J. Biisser, San.-Fourier

Allgemeines Arbeitsprogramm für die Wettübungen
der Fouriertage

1. Organisation. Die Durchführung der Wettübungen untersteht
II' der Oberaufsicht des Chefs des Schiedsgerichtes unter Mitwirkung

des Gesamtschiedsgerichtes.

Die Uebungen werden am Samstag durchgeführt. Dazu wer»
den 2 Abteilungen gebildet:

Abteilung A. Fouriere der Sektionen Zürich und Ostschweiz.
Arbeitsbeginn ca. 10.00

Abteilung B. Fouriere der Sektionen Bern, Basel, Aargau-So»
lothurn und der Zentralschweiz.
Arbeitbeginn ca. 12,30.

Die genauen Zeiten des Arbeitsbeginnes werden nach Bekannt»

gäbe des Sommerfahrplanes festgesetzt, unter Berücksichtigung der

Zugsverbindungen.

Pro Abteilung werden je 4 Gruppen gebildet:
Je 2 Gruppen für Infanterie», je 1 Gruppe für Artillerie und Ka»
valleriefouriere. Die Angehörigen der anderen Waffengattungen
können wählen, mit welcher Gruppe sie die Uebung absolvieren
wollen.

Magazine der Verpflegungskompagnien.
Falls genügend Anmeldungen eingehen, wird eine besondere Uebung
für die Magazinfouriere durchgeführt werden.

2. Durchführung der Uebungen. Es wird eine einfache verpfle-
gungstaktische Uebungsanlage bearbeitet. Deren Grundlage bilden :

Kriegslage.
Selbstsorge der Truppe im eigenen Lande.

Organisation des Verpflegungsdienstes in der Einheit ent»

£"! i - sprechend der Uebungslage.

Die Arbeit zerfällt in:
Befehlsausgabe Bekanntgabe und Erläuterung der

Uebungslage).
Orientierung über die Stellungen der Truppe im Gelände.

Rekognoszierungen.

Schriftliche Ausarbeitung der Uebung mit Skizze. "
1

Es stehen hierfür 6 Stunden zur Verfügung. Nach dieser Zeit
ist der Rapport abzugeben, welcher hernach vom Schiedsgericht
beurteilt wird. Die Uebungen wickeln sich in der nähern Umge»
bung von Rorschach ab, sodass keine Zeit mit Märschen verloren
gehen wird.

Im Anschlüsse an die Liebung findet eine mündliche Ergänzungs»
prüfung statt, bei welcher auf einem Fragebogen eine gewisse An»
zahl Fragen zu beantworten sind.

3. Tätigkeit des Schiedsgerichtes und Beurteilung der Uebungen.
Der Chef des Schiedsgerichtes leitet und überwacht den Schieds-
richterdienst. Er stellt das Beurteilungsverfahren auf und gibt dem

Schiedsgericht die bezüglichen Weisungen.

Für jede Uebungsgruppe wird ein Schiedsgericht bestimmt, be»

stehend aus:
1 Gruppenchef
1 Offizier
1 Fourier.

In beiden Abteilungen arbeiten die gleichen Schiedsrichtergruppen.
Sie arbeiten nach den Weisungen des Schiedsrichterchefs. Bei Diffe-
renzen innerhalb einer Schiedsrichtergruppe bezüglich der Beurtei»

lung entscheidet der Chef des Schiedsgerichtes.

Die Schiedsrichtergruppen geben die Uebungsanlage bekannt und
orientieren im Gelände. Sie ziehen die Arbeiten ein und fuhren
die mündliche Ergänzungsprüfung durch.

Das Beurteilungsverfahren wird vom Schiedsrichterchef ausge»
arbeitet, immerhin unter Berücksichtigung folgender Punkte:

Soldatisches Auftreten.

Formelle Erstellung der schriftlichen Arbeit.

Richtigkeit und Zweckmässigkeit der Anordnungen.

Situationsplan.

Mündliche Ergänzungsprüfung.

4. Wahl des Schiedsgerichtes. Der Schiedsrichterchef und die Grup-
penchefs der Schiedsdrichtergruppen werden vom Zentralkomitee
ernannt.

Für die übrigen Schiedsrichter reichen die Sektionen dem Zen»
tralvorstande Vorschläge ein, welcher unter Berücksichtigung einer

angemessenen Vertretung aller Sektionen die Wahl trifft.

5. Auszeichnungen. Es werden 4 Stufen gebildet mit folgenden

Auszeichnungen:

a> Vorzügliche Leistungen: Silberne Medaille.
Diplom.
Preis.

b> Sehr gute Leistungen: Broncene Medaille.
Diplom.
Preis.

c> Gute Leistungen : Diplom.
Preis.

d) Brauchbare Leistungen: Anerkennungskarte.

Diejenigen Arbeiten, welche nicht in eine dieser 4 Stufen ein»

gereit werden können, werden nicht ausgezeichnet.

6. Anmeldungen. Die Teilnehmer an den Wettkämpfen melden

sich baldmöglichst bei ihren Sektionen an. Die Sektionsvorstände
übermitteln die Anmeldungen bis zum 30. Juni 1932 dem Zen-
tralvorstand.

Es sind von jedem Angemeldeten zu nennen:
Grad, Name, Vorname, Wohnort, Einteilung, Jahrgang.

Wir erwarten, dass eine grosse Zahl von Fourieren sich rasch

entschlossen," die Liebungen mitzumadien und sich möglichst bald
anmelden.
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